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WEG §§ 5 Abs. 4 S. 1, 6 Abs. 1, 10 Abs. 3; GBO §§ 71, 73 
Verdinglichung eines Sondernutzungsrechts; keine Trennung des Sondernutzungsrechts zu-
gehörigen Miteigentumsanteil; Abschreibung eines Flurstücks, das Gegenstand eines Sonder-
nutzungsrechts ist 
 
1. Ein Sondernutzungsrecht ist „verdinglicht“, wenn es nach §§ 5 Abs. 4 S. 1, 10 Abs. 3 WEG durch 
Eintragung im Grundbuch zum Inhalt des Sondereigentums gemacht wurde. Hierzu bedarf es der 
Einigung aller Wohnungseigentümer bzw. einer diese Vereinbarung ersetzenden Erklärung des 
Grundstückseigentümers bei der einseitigen Aufteilung gem. § 8 Abs. 1 WEG, jeweils in der Form 
des § 29 GBO, und der Eintragung in das Grundbuch. 
2. Die Abschreibung eines Flurstücks, an dem ein verdinglichtes Sondernutzungsrecht besteht, kann 
nicht ohne Aufhebung des Sondernutzungsrechts erfolgen, weil das Sondernutzungsrecht als Teil des 
Sondereigentums wiederum Teil des eingetragenen Wohnungseigentums ist und nicht von dem damit 
verbundenen Miteigentumsanteil getrennt werden kann. 
 
(Leitsätze der DNotI-Redaktion) 












